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Ursprung 
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Funktionsweise 

• Verbraucher wählt 
auf der Karte einen 
oder mehrere 
Betriebe aus 

 
• Verbraucher gibt 

persönliche Daten 
an 

 
• System generiert 

automatisiert 
Anfrage an Behörde 
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Funktionsweise - Behörde 

• Pflicht zur Herausgabe, es sei denn: 
• Risiko für die öffentliche Sicherheit 
• Während eines laufenden Verwaltungs-, Gerichts- oder Strafverfahrens 
• Datenschutz (insbesondere personenbezogene Daten) 
• Schutz geistigen Eigentums 

 
• Fristen: 

• Behörde muss Auskunft binnen zwei Monaten erteilen, nicht verlängerbar 
• zuvor: Frist zu Stellungnahme (Anhörung des Betroffenen), häufig 14 Tage 
• vor Herausgabe: 10 Tage Gelegenheit zur Einlegung einstweiligen Rechtsschutzes 

 
 
 
 
 

Verbraucher: 
Anfrage nach Topf Secret 

Behörde: 
Anhörungsschreiben 

Unternehmen: 
Stellungnahme 

Behörde: Ankündigung 
Veröffentlichung 

Behörde: 
Veröffentlichung 
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Risiken 
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Topf Secret 

 
 

Aktuelle Fälle 
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VG Regensburg vom 15. März 2019 (RN 5 S 19.189) 

• Herausgabe der Kontrollberichte kann nicht rückgängig gemacht 
werden 

• Frage der Rechtsmissbräuchlichkeit offen: 
• es entsteht der Eindruck staatlichen Handelns => zulässig? 
• handelt es sich um eine unzulässige Umgehung der 

Rechtsprechungsgrundsätze zu § 40 Abs. 1a LFGB und der hierzu 
ergangenen Rechtsprechung? (Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichts!) 

• Hat die Behörde eine ordnungsgemäße Güterabwägung 
vorgenommen? in der Regel: nein 

• Wie müssen die Folgen einer Veröffentlichung auf einer Plattform 
bewertet werden? 
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VG Würzburg vom 3. April 2019 (W 8 S 19.239) 

• Eine ordnungsgemäße Anhörung muss stattfinden 
• Die Behörde muss die festgestellten Verstöße rechtlich bewerten 
• Offene Rechtsfrage: Darf ein Kontrollbericht veröffentlicht 

werden, wenn er noch nicht bestandskräftig ist? 
• Im Übrigen: Verweis auf VG Regensburg 
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Schlussfolgerung 

• Einstweiliger Rechtsschutz kann sich derzeit lohnen 
• Aktuelle Kontrollberichte sollten nicht widerstandslos 

hingenommen werden (Widerspruch, Klage) 
• Die Behörde muss die Formalien nach VIG zwingend 

einhalten 
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Topf Secret 

 
 

To Do‘s  
für Ihr Unternehmen 



Bärbel Ines Hintermeier LL.M. 6. September 2018 

Checkliste 

• Schnell: Die Frist von zwei Monaten bis zur Herausgabe der Informationen 
an den Verbraucher ist nicht verlängerbar!  
 

• Variante 1 = keine Berichte vorhanden/ keine negativen Anmerkungen: 
kein weiteres Vorgehen 

• Variante 2 = negative Berichte zur Veröffentlichung vorgesehen: 
• Rechtsbeistand kann:  

• Akteneinsicht in die Unterlagen der Behörde zu den Beanstandungen 
anfordern 

• Beurteilen, ob die Anfrage ggf. missbräuchlich gestellt worden ist.  
• Prüfung, ob die von der Behörde zusammengestellten Informationen rechtlich 

zutreffend sind, d.h. ob Lebensmittelrecht bei den Beanstandungen überhaupt 
zutreffend angewandt wurde. 

 

• Wenn die Vorwürfe sehr geringfügig oder missverständlich dargestellt 
sind: Stellungnahme auf Unternehmensbriefkopf mit der Bitte, diese 
Stellungnahme der an den „Verbraucher“ übermittelten Information 
beizufügen (idealerweise durch Rechtsbeistand). 

• Wenn die Vorwürfe zutreffen: Einstweiliger Rechtsschutz innerhalb der 
Fristen 

 

         
 

http://pngimg.com/download/6665
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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contact 

Clarissa Junge-Gierse 
 
meyer.rechtsanwälte 
Sophienstr. 5 
80333 München 
Fon +49 89 55 06 988 - 0 
Fax +49 89 55 06 988 - 22 
E-Mail: hintermeier@meyerlegal.de  
Internet: www.meyerlegal.de  
 

http://www.meyerlegal.de/
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